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Status : - Member - Alternate

Artikel III-301 (neu)

(1) Die Organe, Ämter, Agenturen und Einrichtungen der Union messen der Transparenz

ihrer Beratungen große Bedeutung bei und sehen gemäß [Artikel I-49 der Verfassung] in ihren

Geschäftsordnungen spezielle Bestimmungen über den Zugang der Öffentlichkeit zu ihren

Dokumenten vor. Für den Gerichtshof und die Europäische Zentralbank gilt Artikel I-49 Absatz 3,

wenn sie Verwaltungsaufgaben wahrnehmen.

(2) Im Rahmen der Gesetzgebungsverfahren tagen das Europäische Parlament und der

Gesetzgebungsrat öffentlich und sorgen für die Veröffentlichung der diesbezüglichen Dokumente.

Explanation (if any) :

Absatz 1:
Wiederholung von Artikel I-49 Absatz 1 und Absatz 5.

Absatz 2:
Wiederholung von Artikel I-49 Absatz 2.
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